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Neues helvetisches T a g b l a t t.

Herausgegeben von Escher und Usteri, Mitgl. der gesezg. Räthe.

Band II. Nrc>. XXXI. Bern, den 18. Oktob. 1799. (27. Vendemiaire VIII.)

Gesetzgebung.
Grosser Rath, II. Okt.

(Fortsetzung.)
(Beschluß von Kühn s Meinung.)

Das belv. Voll;. Direktorium hingegen habe,
wie er schon zu Anfang seiner Rede bemerkt,
olle Ursachi', dein Himmel zu danken, daß es
d'.-rch die Bekanntmachung dieses Briefs gegen
oeu Vorwurf einer willkkchrlicheu, gegen den
Buchstaben eines ausdrücklichen Gesetzes lau-
senden wettern Detention der unter dem Namen
von Geiseln ihren Familien und ihrem Heerde
entrissenen, und in fränkische Festungen depor-
tirlen Bürger, gerechtfertigt worden sei.

Weit entfernt also, daß die Bekanntmachung
dieses Briefes als ein Verbrechen gegen die
alliirte fränkische Nation, oder ihre Regierung,
gegen den helvetischen Frestaat, oder gegen
das Direktorium dieses lezteen, angesehen "wer-
den könne, sei sie vielmehr eine lobenswürdige
HanVung, die zur Beruhigung des Volks, sei-
ner Repräsentanten, und der Familien jener
Gei'eln alles hibe beitragen müksen. Nun
glaube er, daß der Staat, oder diejenigen, die
demselben durch die freie Wahl des Volkes,
oder ftm'r Deputaten vorstehen, nie das Recht
haben können, irgend eine Handlung eines Bär-
ger^, und alw auch nicht d-e der Bekanntma-

îefes, rechtlich zu rügen, wenn

^ " v berechn
F ^yn könne, den Herausgebern des neuen

Ye-o. a.agblaties den Namen des Einsenders
lenes Briefs abzufragen. Er nimmt hicbei den
älc>ß, den Repräsentanten des helv. Volkes

!r Wichtigkeit des Rechcs der Prcßfreiheil an

^ ^ behauptet, daß da, wo
lksis Recht nieyt heilig sei, auch keine wahre!

Freiheit seyn könne : dass die Vokkssouveränität
auch unmittelbar die Befugniß in sieh begreife,
von allem unterrichtet zu seyn, was die in die
Rechte und die Freiheit einzelner Individuen
so gut, als in diejenigen dcö gesummten Nol-
kes, auch nur scheinbar, eingreifenden Maaßre-
geln der Regierung betreffe; daß er also auch,
die Sache aus diesem höhern Gesichtspunkte
betrachtet, die Herausgeber der gedachten Zeit«
sehnst von aller Responsabilität gegen das
Vollz. Direktorium freisprechen müsse.

Mas dann die Frage der Form angehe, in
welcher das Vollz. Direktorium die Heransge-
der belangen solle, wenn es je, gegen seine
Mermuthuna, Ernst sei, einen so zweifelhaften
und zweideutigen Schritt zu wagen, so könne
darüber durchaus kein Zweifel wal'en, das
Vollz. Direktorium sage in seiner Botschaft,
daß ihm an der Entdeckung des Einsenders
eben so viel gelegen feie, als an der Wohlfahrt
der Republik. Nach der (freilich etwas inbi-
viduellen) Ansicht des Direktoriums, müsse es
also um ein Staatsverbrechen der ersten Klaffe
zu thun seyn, denn sonst würde jene in der
Botschaft desselben enthaltene Gleichstellung
übertrieben, lächerlich und abgeschmakt seyn,
was sich doch ohne eine vorherige gründliche
Untersuchung nicht wohl voraussetzen lasse.
Nun seien die Formen, wie solche Verbrechen
an Mitgliedern des gesezgebendcn Corps ge-
ahndet werden sollen, in der Constitution deut-
uch genug vorgeschrieben. Er für seinen Theil
schließe also auf eine auf den zten Titel der
Constitution morivirke Tagesordnung.

Nuce. Gewiß, Preßfreiheit und Preßzügel-
losigkeit sind nicht Eins; jedoch müßte es dem
also seyn, wenn ein Zeitungsschreiber, er feie
wer er wolle, nicht gezwungen wäre, dieQuel-
len, wo er seine Berichte schöpfet, anzuzeigen.
Iu allen gesitteten Staaten, unter weicher Vor-
fasstmg und Regierung sie immer fiche» mögen,



l
ist dieses das erste Gesez. In Frankreich, wo
doch einzelne sowohl, als allgemeine Freiheit
geschützet wird, muß jeder Zeitungsschreiber
für jede eingerükte Nachricht stehen, und,
wenn er, aufgefodert wird, anzeigen, woher er
solche hat; auch nimmt keiner irgends einen
Bericht zum Drucke an, ausgenommen, er ist
von dem, der ihn darbietet, eigenhändig unter-
schrieben, ich weiß es aus eigener oftmaliger
E fahrung. (Die Fortsetzung folgt.)

Aufruf zum Erbarmen für die leidende Mensch-
heit in den verheerten Gegenden des Kan-
tons Waldstâttcn; von Heinr. Zschokke,
helvetischen Regierungscommissar.

Wer sah die Gelände des Kantons Wald-
statten jemals in ihrem Flor? Wer kannte dies
prächtige Gcbürgsland vor Jahr und Tagen in
seinem Wohlstand? —Ach, er komme jezt; es
ist eine Schaubühne mannigfaltiger Noth und
schauerlicher Verwüstungen geworden.

Wanderer, kanntest du den großen und rei-
chen Flecken von Aliorf, wo Ueberfluß und
Gastfreundschaft wohnten? — Geh hin, du
findest ihn nicht mehr; eine schrekliche Wild-
niß von Trümmern wird dich umringen; über
Schutt und Aschenhügel weinen bettelnd seine
meisten Bewohner, und sprechen deine Hülfe an.

Zogst du jemals die schöne Straße zum Gott-
hard hinauf, wo der Fleiß der Bergbewohner
den kahlen Felsen .fruchtbar machte, uud wo
das wilde Thal von Ursern dich mit allen Be-
qnemlichkeiteu nach deiner mühsamen Reise er-
quikte? — Geh hin, du suchst es vergebens;
eine uuwirthbare Wüstenei wirst du finden,
wo unp ausgeplünderte, zerschlagene Hütten
Menschen mit Kummer und Verzweiflung schlei-
chen, und nach dem lezten Erdapfel scharren,
den ihnen der Soldat ließ.

Wandeltest du einst mit Freuden durch die

fruchtbaren Gefilde von Schwyz? sie sind

Schlachtfelder geworden. — Die reichsten
Familien) flüchteten ins Ausland. Kummer und
Furcht wohnen im Flecken selbst. Von den

wüthenden Armeen sind die Häuser ausgeplün-
dert. Manche Familie ist ohne Berr; manche

kaufte sich von den Räubern von ihrem Haus-
gerath nur das Nöthigste mit Geld und bittern
Thränen zurük.

Standest du einst mit Verwunderung m>
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herrlichen Tempel von Ein siedeln, oder
bogst du jemals dort anbetend dein Knie vor
den Altären? Geh hin nun in das öde Thal
des Jammers, wo an allen Wänden des Tem-
pels und der ärmsten Hütte die Naubsucht und-

Grausamkeit ihrer Faust schrekliches Denkmal
hinterließ.

Ach, ich mag von dir nicht reden, armes
Land von Stans! — Dein Unglük hat dich
berühmt gemacht in der ganzen Welt, und
Fremdling? in den fernsten Gegenden haben über
dein Schiksal geweint!

Gewiß ist in allen Kantonen der Schweiz der
Kanton Waldstätten durch den Krieg beiweitem
der Unglüklichsie. — Er war durch die Natur
selbst zur Armuth und mäßigen Wohlhabenheit
verurtheiit. Er hatte fast mchts, als seine
Wiesen und Alpen zur Viehzucht; dies war
seui Reichthum. Unzahliges Vieh ist nun von
Kaiserlichen, Franken und Rußen geschlachtet
uud entführt worden; die Hcuvorràthe find
vernichtet; die Hütten selbst sind beraubt —
was bleirt nun übrig den Unglükiichen, als
Verzweiflung?

Alles schien sich zu verschwören, dies Land
zu vernichten. Priester und andere schlechte
Menschen, so nichts mehr zn verlieren hatten,
belogen und betrogen das gute, leichtgläubige
Volk, wiegelten es zu Rebellionen auf, und
so fieng sich der Bürgerkrieg schon im Herbst-
monar vorigen Jahrs in diesen Bergen an.
Unterwaldcn blutete zuerst; dann folgten Uri
Und Schwyz dem ungiüklichen Beispiel. Ein
ganzes Jahr lang war nun das erschöpfte Land
mit Truppen beladen. — Der Handel nach Im-
lien lag nieder. Der Aelpicr konnte seine Käse
nicht absetzen. Er ward arm; die Arbeit eines

ganzen Jahres gieng verloren. Ein beständiges
Regenwetter verberbte die Heuerndten. Was
vor der Witterung gerettet wurde, gieng durch
die Soldaten verloren. Der Arme kann keine

Zinsen bezahlen; der Kapitalist ist dadurch zum
Bettler geworden.

Es ist unmöglich die Größe der allgemeinen
Noth zu beschreiben. Tausend sonst habliche
Familien wissen nicht mehr, womit sie am sott

gcnden Tage leben werden, womit sie ihre Ku^
der im Winter vor der Kalte schützen, vor dem

grimmigen Hunger reiten sollen. An vielen

Orten haben die Bauern ihre Erdäpfel unrest
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